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HERZLICH 
WILLKOMMEN

BEWERTUNG



BEWERTUNG
VON

UNTERNEHMEN/IMMOBILIEN
BEI

SCHENKUNG/ERBSCHAFT
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Vortrag von Dipl.-Kfm. Harald Braschoss
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Fachberater für 
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.), www.bwlc.de

https://www.bwlc-steuerberater.de/


BEWERTUNGSERGEBNIS

= abhängig von der
Zielsetzung
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Anlass 
der Bewertung

Bewertungs
ZIEL

- Verkauf Werte möglichst hoch (Verkäufer) / 
möglichst niedrig (Käufer)

Auseinandersetzungsfälle
- Erbengemeinschaft
- Ehescheidung

möglichst hoch/niedrig

Schenkung/Erbschaft möglichst niedrige Werte wg. der 
Besteuerungsauswirkungen



GRUNDLAGEN
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Erbschaft-, Schenkungsteuer

Bewertungsgesetz Erbschaftsteuergesetz

Kapital-
vermögen

Betriebs-
vermögen

Grund-
vermögen /
Immobilien

Freibeträge

Steuersätze

Verschonungsregelungen für 
Betriebsvermögen

Verschonungsregelungen für 
selbst genutzte vermietete 
Wohnimmobilie

Orientierung = Verkehrswert (gemeiner Wert)
Anpassung ab 2023 für Immobilien



STEUERLICHE BEWERTUNG
VON

BETRIEBSVERMÖGEN
- Unternehmen jeder Rechtsform
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PRIVATVERMÖGEN

-Kapitalvermögen
(Geld, Anlagen, Versicherungen)

-Immobilienvermögen



BEWERTUNG 
VON 

BETRIEBSVERMÖGEN
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Unternehmenswert (steuerlich)

Grundsätzlich: - Gemeiner Wert (Verkehrswert)

a) - Ableitung aus Verkäufen unter fremden 
Dritten (letzten 3 Monate)

b) - Ertragswertverfahren (IDW) – Kosten: 
ca. 7.000 – 30.000 Euro

c) - andere übliche Methoden

(z.B. Steuerberater)
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Angebot des 
Gesetzgebers: - vereinfachtes Ertragswertverfahren, wahlweise

anstelle der üblichen Verfahren
- gilt für alle Rechtsformen
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Ausgangspunkt für den nachhaltigen Jahresertrag

- Betriebsergebnisse der letzten 3 Jahre vor dem Bewertungsstichtag
(ohne Gewichtung)

- Betriebsergebnisse sind um Sondereffekte zu bereinigen
Unternehmerlohn ist in Abzug zu bringen
(Einzelunternehmen/Personengesellschaft)

- Steuern werden pauschaliert mit 30% berücksichtigt



Vereinfachtes Ertragswertverfahren
1. Gewinne lt.Steuerbilanz / der letzten 3 Jahre

+ Rücklagenbildung

+ Sonderafa

+ Teilwertabschreibungen

+ Einmalige, a.o. Verluste

+ tatsächlicher Ertragsteueraufwand

- Ertrag aus der Auflösung von Rücklagen

- einmalige, a. o. Erträge 

- Angemessener Unternehmerlohn

- Pauschale Ertragsteuer von 30,0 %

2. = nachhaltig erzielbarer Jahresertrag pro Jahr

3. = Durchschnitt der letzten 3 Jahre 
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Vereinfachtes Ertragswertverfahren
1. Kapitalisierungsfaktor (Basis= ‘‘Ewige Rente“):

1________
Kapitalisierungszins
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2. Frühere Bestimmungen des Kapitalisierungszinses (bis 2008)
→ Basiszins (der jährlich neu festgesetzt wurde) +pauschaler Risikozuschlag (4,5 %)

Basiszins Gesamtzins Faktor
2014= 2,59% 4,5% + 2,59% = 7,09%  !

","$"%
= 14,1044 

2015= 0,99% 4,5% + 0,99% = 5,49% !
","&'%

= 18,2149

Je niedriger der Kapitalisierungszins, desto höher der Faktor und damit der Unternehmenswert

3. Ab 2009: gesetzlich festgesetzter Faktor von 13,75 (=Zins von 7,72%)



Beispiel
(Übertragung in 2023)
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Bewertungsstichtag: 02.01.2023
Betriebsergebnis 2020: 60.000,00 €
Betriebsergebnis 2021: 50.000,00 €
Betriebsergebnis 2022: 45.000,00 €
Durchschnitt 51.667,00 €

Hinzu- oder Abrechnungen sind berücksichtigt



Beispiel:
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Bewertung nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren:

1. Nachhaltig erzielbarer Jahresertrag:
155.000,00 € / 3 = 51.667,00 €

2.      Ermittlung des Unternehmenswerts:

13,75 x 51.667 € = 710.421,00 €
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Zusammenfassung:
1. Das „Vereinfachte Ertragswertverfahren“ der Finanzverwaltung

1.1 ist kostengünstig, aber kommt tendenziell zu viel zu hohen Ergebnissen, 
da
a) einheitlicher Faktor von 13.75 die Risikosituation des Einzelnen 

Unternehmens nicht berücksichtigt
b) ausschließlich vergangenheitsorientiert (= Zeitraum des Alt-Unternehmers) 

ist
c) nur gesetzliche vorgeschriebene Zu- Abrechnungen berücksichtigt werden

1.2 kann trotzdem angewendet werden, sofern eine Steuerpflicht durch die 
gesetzliche Verschonungsregelungen des ErbStG nicht zu einer Besteuerung 
führen

2. IDW-Verfahren sollte trotz hoher Kosten dann herangezogen werden, wenn die 
Kosten durch Steuerersparnisse überkompensiert werden können.



PRIVATVERMÖGEN

-Kapitalvermögen
-Grundvermögen (Immobilie)
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Bewertung von
Grundvermögen/Immobilien
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Bewertungsmaßstab: gemeiner Wert für Immobilien 
(Verkehrswert)

Ermittlungsmethode: gemäß Bewertungsgesetz
oder

: gemäß Bewertungsgutachten
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Bewertung unbebauter Grundstücke nach § 179 BewG:

Fläche x Bodenrichtwert = Grundbesitzwert

Bodenrichtwert ist den Gutachterausschüssen zu entnehmen 
(§ 196 BauGB)
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Bewertung
Bebauter Grundstücke

gemäß
Bewertungsgesetz
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GRUNDSTÜCKSARTEN BEBAUTER 
GRUNDSTÜCKE UND BEWERTUNGSVERFAHREN
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Grundstücksarten Bewertungsverfahren

- Ein- und Zweifamilienhäuser Vergleichswertverfahren

- Wohnungs-, Teileigentum Vergleichswertverfahren

- Mietwohngrundstücke 

- Geschäftsgrundstücke Ertragswertverfahren

- Gemischt genutzte Grundstücke

- Sonstige bebaute Grundstücke Sachwertverfahren



IMMOBILIEN BEWERTUNG
(Ertragswertverfahren)

BEISPIEL (Übertragung 2023)
Mehrfamilienhaus (10 Wohnungen) Euro
- Grundstück 600m² x 600,- Euro 360.000,-
- Miete p.a 40.000,-
- Baujahr 1995 (28 Jahre)

Restnutzungsdauer: 52 Jahre (80 Jahre ./. 28 Jahre)
- Bewirtschaftungskosten 5% -2.000,-

38.000,-
- bzgl. Bodenwertverzinsung (3%) - 1.140,-

36.800,-
Vervielfältiger: 3% - 26,17
Gebäudewert 36.800 Euro x 26.17 963.050,-
Grundstückswert 360.000,-

1.323.052
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Anmerkungen:
- Restnutzungsdauer (Erhöhung der Nutzungsdauer von 70 auf 80 Jahre)
- Bodenwertverzinsung (Minderung von 5% auf 3%)

ab 2023



ZUSAMMENFASSUNG
- Steuerliche Bewertung von Immobilien wird von Jahr zu Jahr nach oben       
angepasst (von 2022 auf 2023 ergeben sich z.T. bis zu 40% Erhöhungen)

- Steuerliche Bewertung ist ein pauschalisiertes Verfahren ohne 
Berücksichtigung von wertbeeinflussenden Faktoren:

- Instandhaltungsrückstände
- Altlasten
- Renten -, Wohn -, Nießbrauchsrechte
- Vorkaufsrechte
- Leitungs -, Geh -, Fahrrechte 

→ können nur durch Sachverständigengutachten berücksichtigt             
werden
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SCHENKUNG-/ 
ERBSCHAFTSTEUER 

BEI DER ÜBERTRAGUNG



- Verschonungsabschlag
- Abzugsbetrag
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BEGÜNSTIGUNGEN 
FÜR 
BETRIEBSVERMÖGEN
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Verschonungsabschlag
(kann unbeschränkt für jede 
Unternehmensübertragung geltend 
gemacht werden)

Grundmodell OPTIONSMODELL

(§ 13 a Abs. 1 Satz 1 
ErbStG)

(§ 13 a Abs. 10 ErbStG)
- Auf unwiderruflichen 
Antrag

Befreiung 85% 100%

Verwaltungsvermögen max. 90% d. Untern. Wertes

Behaltensregelung 5 Jahre 7 Jahre
Lohnsummenregelung

max. 20% des Untern. Wertes

JaJa

Voraussetzungen (des Nettowertes „Begünstigtes Vermögen“)



ABZUGSBETRAG
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Abzugsbetrag von 150.000 Euro verringert sich, um 50 
Prozent des die Wertgrenze von 150.000,00 Euro 
übersteigenden Betrags, wenn der stpfl. Wert des 
Vermögens die Wertgrenze von 150.000 Euro übersteigt.
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Abzugsbetrag

Der Abzugsbetrag kann bei Schenkung/ Erbfall von jedem 
Empfänger geltend gemacht werden.

Der Abzugsbetrag kann innerhalb von zehn Jahren für bei derselben 
Person anfallende Erwerbe nur einmal berücksichtigt werden.
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2.  Schenkungsteuerliche Begünstigungen bei der 
Übertragung von Privatvermögen
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2.1 BEGÜNSTIGUNG VON GRUNDVERMÖGEN

àBewertungsabschlag bei zu Wohnzwecken 
vermieteten Objekten von 10% ohne gesonderte 
Behaltensfrist.
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BEGÜNSTIGUNG VON GRUNDVERMÖGEN
- FAMILIENHEIM -

1. sachliche Voraussetzungen

• Erwerb eines bebauten Grundstücks, soweit darin eine Wohnung zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wird

• Lebensmittelpunkt (keine Zweitwohnung, Ferien-, Wochenendhaus)
• Nutzung durch beide Ehegatten

2. persönliche Voraussetzungen

a) Ehegatte 
- beim Erwerb von Todes wegen – Befreiung von ErbSt

10-jährige Verpflichtung zu eigenen Wohnzwecken
- beim Erwerb durch Schenkung – Befreiung von ErbSt
- ohne Verpflichtung

b) Kinder
- beim Erwerb von Todes wegen

(nicht bei Schenkung !)

Begrenzung der Wohnfläche auf 200 m² (anteilige Gewährung)
10-jährige Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
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1. Vergünstigungen im privaten Bereich sind marginal:
- 10 % Bewertungsabschlag bei vermieteten Wohngrundstücken
- Freistellung des Familienheims aber „Fallbeileffekt“ wg. der 

Verpflichtung zur 10-jährigen Nutzung im Falle der Übertragung von 
Todes wegen

2. Betriebliche Vergünstigungen führen in den meisten Fällen zur erbst´freien
Betriebsübertragung.

ZUSAMMENFASSUNG: 
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Unternehmenswert
€

Wert des Privatvermögens
€

1.000.000 1.000.000

Verschonungsabschlag (85%) / (10%) -850.000 -100.000

150.000 900.000

Abzugsbetrag -150.000 -,-

steuerpfl. Erwerb -,- 900.000

Freibetrag -,- -400.000

steuerpflichtig -,- 500.000

(Freibetrag von 
Euro 400.000 

bleibt erhalten)

Steuer (15%)                 75.000

Betriebsvermögen / Privatvermögen
Besteuerungsvergleich

Generationswechsel



Ihre Experten für den gesamten Nachfolgeprozess
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Der Unternehmensnachfolge-Prozess


